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Zusammenfassung: 
 
Die vom Bundestag am 22. Januar 2009 be-
schlossenen Gesetzentwürfe schaffen die Grund-
lage für verfassungsrechtlich höchst bedenkliche 
Eingriffe in die Tarifautonomie. Durch die Ände-
rungen im Mindestarbeitsbedingungengesetz (Mi-
ArbG) und durch ein neues Arbeitnehmer-
Entsendegesetz (AEntG) werden die Vorausset-
zungen für branchenbezogene staatliche Lohn-
festsetzungen geschaffen. Mit entsprechenden 
Lohnverordnungen können tarifvertragliche Re-
gelungen außer Kraft gesetzt werden.  
 
 
Im Einzelnen: 
 
 
I. Mindestarbeitsbedingungengesetz 
 
Das MiArbG von 1952 mag unter den Bedingun-
gen der Nachkriegszeit Mitte des vorigen Jahr-
hunderts seine Berechtigung gehabt haben, es ist 
jedoch aus guten Gründen nie angewendet wor-
den. Das Gesetz passt nicht zu den Bedingungen 
einer international verflochtenen, arbeitsteiligen 
und globalisierten Wirtschaft. Auch wenn Rechts-
verordnungen Empfehlungen von Haupt- und 
Fachausschuss vorausgehen sollen – im Ergeb-
nis wird eine staatliche Festsetzung von Löhnen 
ermöglicht, mit der massiv in die positive und ne-
gative Koalitionsfreiheit eingegriffen werden 
kann.  
 
 
1. Ermächtigung zum Eingriff in Tarifverträge 
 
Die Streichung des bisher in § 8 Abs. 2 MiArbG 
enthaltenen absoluten Tarifvorrangs ist ein ver-
fassungsrechtlich bedenklicher Eingriff in die Ta-
rifautonomie. Die in Art. 9 Abs. 3 GG geschützte 
Koalitionsfreiheit umfasst mit der Tarifautonomie 
das Recht, die Arbeits- und Wirtschaftsbedingun-
gen frei von staatlicher Einflussnahme zu regeln. 
Dies gilt insbesondere beim Entgelt als Kernma-
terie der Tarifautonomie. In diese einzugreifen, 
schaltet die Tarifautonomie faktisch aus.  
 
Wenn entgegenstehende Tarifverträge ausgehe-
belt werden können, ist dies die Ermächtigung 
zur staatlichen Tarifzensur. Es soll entschieden 
werden können, ob ein Entgelttarifvertrag die als 
richtig erachtete Lohnhöhe vorsieht oder ob er 

durch staatliche Lohnfestsetzung verdrängt wer-
den soll. Da ein Tarifvertrag aber anerkannter-
maßen bereits einen angemessenen Schutz der 
Arbeitnehmer sicherstellt (aus diesem Grund ist 
er bspw. gem. § 310 Abs. 4 BGB der AGB-
Kontrolle entzogen), lässt sich ein entsprechen-
der Eingriff in die verfassungsrechtlich geschützte 
Tarifautonomie nicht rechtfertigen.  
 
Mit den Gesetzen könnten selbst abweichende 
Vereinbarungen zur Beschäftigungssicherung 
(„Betriebliche Bündnisse für Arbeit“) außer Kraft 
gesetzt oder verboten werden. Selbst wenn ein 
Unternehmen nachweislich den staatlich festge-
setzten Lohn nicht zahlen kann, ist ein Unter-
schreiten auch dann unzulässig, wenn alle Betei-
ligten – Arbeitgeber, Arbeitnehmer, Gewerkschaf-
ten – in eine Absenkung einwilligen und nur auf 
diesem Wege die Arbeitsplätze erhalten werden 
können.  
 
Die Übergangsregelung schützt Tarifverträge, die 
vor dem 16. Juli 2008 abgeschlossen wurden, 
sowie in zeitlichem und sachlichem Zusammen-
hang stehende Folgetarifverträge. Diese Rege-
lung stellt keine umfassende Sicherung des Ta-
rifvorrangs dar. Tarifverträge in neuen Branchen 
werden ebenso nicht erfasst wie neu abge-
schlossene Tarifverträge in Branchen, in denen 
über längere Zeit ein tarifloser Zustand bestan-
den hat. Es ist kein Unterschied, ob bestehende 
oder zukünftige Tarifverträge außer Kraft gesetzt 
werden. Art. 9 Abs. 3 GG garantiert nicht nur ei-
nen Bestandsschutz, sondern schützt die Tarifau-
tonomie umfassend, d. h. bestehende und zu-
künftige Tarifverträge in gleicher Weise.  
 
 
2. Gesetz schrankenlos anwendbar 
 
Mit der Abstellung auf „Wirtschaftszweige“ und 
nicht auf Branchen soll eine sehr weit reichende 
Anwendung des Gesetzes ermöglicht werden. 
Bereits ein Blick in die vom Statistischen Bun-
desamt vorgenommene Differenzierung zwischen 
den Wirtschaftszweigen zeigt, dass diese mit den 
bestehenden Tarifbranchen nicht deckungsgleich 
sind. Darüber hinausgehend sollen – so die Ge-
setzesbegründung – unter Wirtschaftszweigen 
sogar „Tätigkeiten“ verstanden werden. Damit 
wird die Anwendungsvoraussetzung einer Tarif-
bindung unter 50 Prozent stark relativiert. Wegen 
der fehlenden Deckungsgleichheit zwischen an-
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erkannten Branchen und einem „Wirtschafts-
zweig“ könnten willkürlich einzelne Bereiche mit 
einer geringeren Tarifbindung aus einer Branche 
mit einer insgesamt höheren Tarifbindung he-
rausgebrochen werden. Zudem könnten Min-
destarbeitsentgelte auch über mehrere Tarifbran-
chen hinweg festgesetzt werden. Beides führt 
dazu, dass sich die Tarifbindung nicht mehr er-
mitteln lässt. Ausgangspunkt für die Feststellung 
einer Tarifbindung kann nur der Geltungsbereich 
eines Branchentarifvertrages sein. 
 
Es ist verfassungsrechtlich höchst bedenklich, 
allein auf eine Tarifbindung unter 50 Prozent in 
einem Wirtschaftszweig als Anwendungsvoraus-
setzung für das MiArbG abzustellen. In Verbin-
dung mit der weitestgehenden Abschaffung des 
Tarifvorrangs durch Streichung des § 8 Abs. 2 
MiArbG wird die Ermächtigung zur Tarifzensur 
und damit zu einem Eingriff in die Tarifautonomie 
in bisher nicht bekanntem Ausmaß geschaffen. 
Gerade bei einem schwerwiegenden Grund-
rechtseingriff ist der Gesetzgeber gem. Art. 80 
GG in Verbindung mit dem Wesentlichkeits-
grundsatz gehalten, den Umfang und die Gren-
zen dieses Grundrechtseingriffs selbst zu 
bestimmen und nicht dem Verordnungsgeber zu 
überlassen. Dies gilt vor allem vor dem Hinter-
grund der vorbehaltlos gewährleisteten Koaliti-
onsfreiheit gem. Art. 9 Abs. 3 GG. Diesen Anfor-
derungen werden die dem Hauptausschuss vor-
gegebenen Kriterien in § 3 Abs. 1 MiArbGE nicht 
gerecht. Auch die dem Fachausschuss gem. § 4 
Abs. 4 MiArbGE vorgegebenen Kriterien, die er 
im Rahmen einer Gesamtabwägung zu beachten 
hat, sind im Hinblick auf die verfassungsrechtli-
chen Anforderungen völlig unzureichend. 
 
 
3. BMAS dominiert Haupt- und Fachaus-
schuss  
 
Mit der vorgesehenen Änderung der Zusammen-
setzung des Hauptausschusses – zukünftig wer-
den nur noch jeweils zwei Mitglieder (von insge-
samt sechs Mitgliedern) und deren Stellvertreter 
von den Spitzenorganisationen der Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer vorgeschlagen – werden die 
Sozialpartner in dem Verfahren erheblich ge-
schwächt. Zugleich wächst der Einfluss des 
BMAS über die Benennung zwei weiterer Mitglie-
der und des stimmberechtigten Vorsitzenden.  

Das BMAS hat aber nicht nur beim Hauptaus-
schuss, sondern auch bei der Besetzung der 
Fachausschüsse den entscheidenden Einfluss. 
Durch die Besetzung mit Arbeitnehmern und Ar-
beitgebern aus den „betroffenen“ Kreisen besteht 
zudem die Gefahr, dass solche Vertreter zum 
Zuge kommen, die ein eigenes wirtschaftliches 
Interesse an einer solchen Festsetzung haben. 
Das Gesetz kann damit zur Verhinderung von 
Wettbewerb missbraucht werden.  
 
Die Übertragung der Aufgaben einer Geschäfts-
stelle sowohl für Haupt- als auch für Fachaus-
schüsse verstärkt die Einflussmöglichkeiten des 
BMAS weiter.  
 
 
4. Entscheidungskriterien völlig unbestimmt 
 
Die dem Hauptausschuss in § 3 Abs. 1 MiArbGE 
an die Hand gegebenen Entscheidungskriterien 
sind völlig unbestimmt. Es bleibt insbesondere 
unklar, welche Rolle die gem. § 3 Abs. 1 MiArb-
GE in einem „Wirtschaftszweig“ bestehenden so-
zialen Verwerfungen im Rahmen der Prüfung 
durch den Hauptausschuss für die Festsetzung 
von Mindestentgelten spielen sollen. Wenn es 
sich um eine Voraussetzung für die Festsetzung 
handeln soll, hätte diese in § 1 Abs. 1 MiArbGE 
aufgenommen werden müssen, wo die Voraus-
setzungen zur Anwendung des Gesetzes gere-
gelt sind. Die Gesetzesbegründung geht aber 
selbst davon aus, dass die Tarifbindung unter 50 
Prozent gem. § 1 Abs. 2 MiArbGE einzige Vor-
aussetzung für die Anwendung des Gesetzes 
sein soll.  
 
 
5. Fachausschuss kann Missbrauch nicht 
verhindern 
 
Die Kriterien, die dem Fachausschuss in § 4 Abs. 
4 MiArbGE an die Hand gegeben werden sollen, 
können nicht vor einer missbräuchlichen Anwen-
dung des Gesetzes zur Verhinderung von Wett-
bewerb schützen. Zudem wird faktisch (mit der 
Zulassung einer Differenzierung nach Qualifikati-
on und Tätigkeit) die Festsetzung ganzer Lohngit-
ter ermöglicht. Eine regionale Differenzierung bei 
der Festsetzung von Mindestentgelten liegt nahe. 
Aber nur das unterste Entgelt in einer Branche 
und Region kann ein Mindestentgelt sein. Mit je-
der weitergehenden Festsetzung soll nicht nur 



 

Stellungnahme zu den Gesetzentwürfen zum Mindestarbeitsbedingungengesetz (MiArbG) und 
zum Arbeitnehmer-Entsendegesetz (AEntG) in der vom Deutschen Bundestag beschlossenen 
Fassung vom 22. Januar 2009 
Februar 2009 

4

 

eine „unterste Lohngrenze“ geschaffen, sondern 
der Staat zur Sicherung eines tätigkeitsadäqua-
ten Entgelts ermächtigt werden. Dies ist aber ur-
eigene und originäre Aufgabe der Tarifvertrags-
parteien. Insbesondere vor dem Hintergrund der 
geplanten Abschaffung des Tarifvorrangs ist eine 
so weitgehende Festsetzung ein verfassungs-
rechtlich höchst bedenklicher Eingriff in beste-
hende Lohngefüge und lädt zur missbräuchlichen 
Verwendung ein.  
 
 
II. Zum Entsendegesetz  
 
Die BDA lehnt es ab, das bestehende Entsende-
gesetz zu einem Gesetz zur staatlichen Lohn-
festsetzung umzufunktionieren, wie es das vom 
Bundestag beschlossene Gesetz vorsieht. Der 
ursprüngliche Zweck des AEntG, nur gesetzliche 
Vorschriften zum Arbeitnehmerschutz und allge-
meinverbindliche Tarifverträge auf ausländische 
Arbeitgeber und deren vorübergehend in 
Deutschland beschäftigte Arbeitnehmer zu 
erstrecken, gerät vollkommen in den Hintergrund. 
Die Änderungen zielen auf die Ermächtigung zur 
staatlichen Lohnfestsetzung in allen Branchen, 
die in das Entsendegesetz aufgenommen sind.  
Weitere Branchen können schon heute in das 
geltende Gesetz aufgenommen werden, wenn 
soziale Verwerfungen durch Entsendearbeitneh-
mer nachgewiesen sind und Tarifverträge gelten, 
die zuvor nach den Regeln des Tarifvertragsge-
setzes für allgemeinverbindlich erklärt wurden. 
Der geplanten Änderung bedarf es dafür nicht. 
 
 
1. Tarifvorrang soll ausgeschaltet werden 
 
Der Verordnungsgeber soll ermächtigt werden, 
einen Tarifvertrag auf alle unter seinen Geltungs-
bereich fallenden und nicht an ihn gebundenen 
Arbeitgeber sowie Arbeitnehmer erstrecken zu 
können. Demgegenüber ist im geltenden § 1 Abs. 
3a AEntG nur vorgesehen, dass eine Erstreckung 
auf nicht Tarifgebundene erfolgt. In Verbindung 
mit der zwingenden Auflösung der Tarifkonkur-
renz zugunsten des erstreckten Tarifvertrags ist 
dies die Abschaffung des bestehenden Tarifvor-
rangs. Dieser war zuletzt am 18. Dezember 2008 
vom Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg 
bestätigt worden, als es – wie bereits die Vorin-
stanz – die Rechtswidrigkeit der Post-
Mindestlohnverordnung festgestellt hat. Mit den 

Änderungen soll genau die Regelung im Entsen-
degesetz gestrichen werden, wegen der die Post-
Mindestlohnverordnung für rechtswidrig erklärt 
wurde.  
 
Keinesfalls zu rechtfertigen ist der mit dem Au-
ßerkraftsetzen bestehender Tarifverträge ver-
bundene Eingriff in die positive Koalitionsfreiheit 
der Tarifvertragsparteien, die diese Tarifverträge 
abgeschlossen haben. Der Staat setzt sich über 
deren erklärten Willen hinweg, die Arbeitsbedin-
gungen in einer Branche in einer bestimmten 
Weise zu regeln. Während nach bisherigem 
Recht Tarifverträge einer staatlichen Kontrolle 
entzogen sind, soll nach dem neuen Gesetz 
erstmals Tarifzensur ermöglicht werden. Der 
Bundesarbeitsminister soll entscheiden können, 
ob er die Bedingungen bestehender Tarifverträge 
als ausreichend erachtet oder durch einen ande-
ren Tarifvertrag außer Kraft setzt.  
 
 
2. Mehrere Lohngruppen bedeuten Erstre-
ckung ganzer Lohngitter 
 
Auch nach dem Entsendegesetz sollen faktisch 
ganze Lohngitter erstreckt werden können. So 
sieht § 5 Nr. 1 AEntGE vor, dass Mindestentgelt-
sätze, die Gegenstand eines erstreckten Tarifver-
trages sein können, nach Art der Tätigkeit, Quali-
fikation der Arbeitnehmer und Regionen differen-
zieren können.  
 
Während eine regionale Differenzierung wegen 
bestehender regionaler Unterschiede bei der 
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit sinnvoll sein 
kann, führt die Zulassung einer Differenzierung 
nach Art der Tätigkeit und Qualifikation dazu, 
dass faktisch gesamte Lohngitter erstreckt wer-
den können. Nur das unterste Entgelt in einer 
Branche und Regionen kann ein Mindestentgelt 
sein. Jede weitergehende Festsetzung ist ein 
Eingriff in bestehende Lohngefüge und lädt damit 
zur missbräuchlichen Verwendung ein. 
 
Bei der Zulassung differenzierter Entgeltsätze 
lässt sich in der Praxis auch kaum noch deren 
Einhaltung sicherstellen. So wären die Behörden 
des Zolls bei Kontrollen damit überfordert, die 
richtige Einordnung in die richtige Lohngruppe 
des jeweiligen Arbeitnehmers festzustellen.  
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3. Minderheit kann Mehrheit dominieren  
 
Als Voraussetzungen für eine Rechtsverordnung 
wird in § 7 Abs. 1 AEntGE nur auf das „öffentliche 
Interesse“ nach § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 TVG ver-
wiesen. Auf die 50 Prozent-Tarifbindung wird 
verzichtet. Die Änderung ermöglicht, Tarifverträ-
ge, die nur für eine kleine Minderheit von Arbeit-
gebern und Arbeitnehmern gelten, auf eine 
Mehrheit zu erstrecken.  
 
Dies ist eine Abweichung gegenüber dem beste-
henden Recht. Nach richtiger Ansicht müssen für 
eine Rechtsverordnung gem. § 1 Abs. 3a AEntG 
die Voraussetzungen für eine Allgemeinverbind-
licherklärung und damit das öffentliche Interesse 
und die 50 Prozent-Tarifbindung vorliegen. Den 
Wortlaut des Gesetzes an dieser Stelle zu än-
dern, bedeutet, dass nach der Aufnahme einer 
Branche zukünftig auch Tarifverträge, die nur für 
einen kleinen Teil der Branche gelten, auf die 
Mehrheit übertragen werden können. Mit dem 
Verzicht darauf, dass ein Tarifvertrag in der 
Branche auch repräsentativ sein muss, wird einer 
missbräuchlichen Anwendung des Gesetzes zur 
Ausschaltung von Wettbewerb Tür und Tor ge-
öffnet.    
 
Es bedarf der 50 Prozent-Tarifbindung für eine 
Rechtsverordnung insbesondere wegen der Un-
klarheit darüber, unter welchen Voraussetzungen 
neue Branchen in das Entsendegesetz aufge-
nommen werden sollen. Es wird zum Teil davon 
ausgegangen, dass zur Feststellung der dafür 
notwendigen Tarifbindung alle in der Branche be-
stehenden Tarifverträge zu berücksichtigen sind, 
unabhängig ob Haus- oder Flächentarifvertrag. 
Damit könnten Branchen selbst dann aufgenom-
men werden, wenn kein einziger der zwischen 
unterschiedlichen Tarifvertragsparteien abge-
schlossenen Tarifverträge für mehr als 50 Pro-
zent der Beschäftigten der Branche gilt.  
 
 
4. Auswahlkriterium geht zu Lasten kleiner 
Gewerkschaften  
 
Die geplante Neuregelung, nach der bei konkur-
rierenden Tarifverträgen die Repräsentativität ein 
entscheidendes Kriterium sein soll, gibt dem Ver-
ordnungsgeber die Möglichkeit, zugunsten der 
DGB-Gewerkschaften Tarifverträge kleiner Ge-
werkschaften auszuhebeln. Versuche der DGB-

Gewerkschaften, den Wettbewerb mit den Christ-
lichen Gewerkschaften zu verhindern und die 
Gewerkschaftseigenschaft der Christlichen Ge-
werkschaften in Frage zu stellen, sind bisher ge-
scheitert. Die Gesetzesänderung soll hier nun 
offenbar Schützenhilfe leisten. 
 
Diese Pläne stehen in einem eklatanten Wider-
spruch zu der in Art. 9 Abs. 3 GG gewährleisteten 
Koalitionsfreiheit. Weder lässt sich der geplante 
Eingriff in bestehende Tarifverträge rechtfertigen, 
noch ist eine unterschiedliche Behandlung aner-
kannter Gewerkschaften zulässig. Der Gesetzge-
ber hat die auf dem Grundgesetz basierende Ta-
riffähigkeit der Gewerkschaften zu achten. An-
sonsten macht er sich zum Steigbügelhalter der 
Tarifzensur. Es widerspricht der verfassungs-
rechtlich gebotenen Neutralitätsverpflichtung des 
Staates, sich zugunsten einer Gewerkschaft in 
die Konkurrenzbeziehung zwischen unterschied-
lichen Gewerkschaften einzumischen.  
 
Dort wo verschiedene Gewerkschaften um Ar-
beitnehmer als Mitglieder werben, muss sich der 
Staat neutral verhalten. Dementsprechend ist der 
Gesetzgeber gehindert, einen Tarifvertrag für 
„gut“, einen anderen Tarifvertrag für „schlecht“ zu 
befinden. Alle Tarifverträge stehen gleicherma-
ßen unter dem Schutz der Tarifautonomie und 
beanspruchen eine Richtigkeitsgewähr für die 
von ihnen geregelten Inhalte. Eine unterschiedli-
che Behandlung größerer und kleinerer Arbeitge-
ber- und Arbeitnehmerverbände ist zudem eine 
verfassungsrechtlich nicht zu rechtfertigende Un-
gleichbehandlung und damit ein Verstoß gegen 
Art. 3 Abs. 1 GG.  
 
 
5. Regelung nötigt zur Antragstellung 
 
Wenn mehrere AVE-Anträge in einer Branche 
gestellt werden, soll der Verordnungsgeber mit 
besonderer Sorgfalt die von einer Auswahlent-
scheidung betroffenen Güter von Verfassungs-
rang abwägen und die widerstreitenden Grund-
rechtsinteressen in einen schonenden Ausgleich 
bringen. Mit dieser Regelung werden die Tarifver-
tragsparteien faktisch zur Antragstellung ge-
zwungen, selbst wenn sie keine Allgemeinver-
bindlicherklärung wollen. Der Druck zur Antrag-
stellung wird sogar noch durch den Eindruck er-
höht, dass nur dann ihre Grundrechtsinteressen 
berücksichtigt werden.  
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Die Verpflichtung zur Berücksichtigung der wi-
derstreitenden Grundrechtsinteressen und die 
Verpflichtung, diese zu einem schonenden Aus-
gleich zu bringen, sollte aber generell eine 
Selbstverständlichkeit sein, auch bei einer Ent-
scheidung nach § 7 Abs. 2 AEntGE (konkurrie-
rende Tarifverträge, ohne dass mehrere Anträge 
auf AVE vorliegen). Alles andere ist ein Verstoß 
gegen das Grundgesetz. 
 
 
6. Beteiligung des Tarifausschusses als Fei-
genblatt 
 
Die in § 7 Abs. 5 AEntGE vorgesehene Beteili-
gung des Tarifausschusses bei erstmaligem An-
trag auf Allgemeinverbindlicherklärung eines Ta-
rifvertrages in einer neu aufgenommenen Bran-
che ist nur ein Feigenblatt. Durch die Beschrän-
kung auf den erstmaligen Antrag besteht die Ge-
fahr, dass – nachdem irgendwann irgendein Ta-
rifvertrag diesen Weg über den Tarifausschuss 
gegangen ist – bei jedem nachfolgenden Tarifver-
trag unabhängig von seiner Regelungsmaterie 
das Rechtsverordnungsverfahren ohne Beteili-
gung des Tarifausschusses durchgeführt wird. 
Das Wort „erstmals“ ist deshalb zu streichen, um 
klarzustellen, dass der Tarifausschuss auch in 
Folgefällen beteiligt werden muss.  
 
Aber selbst unter Beteiligung des Tarifausschus-
ses lässt sich die Rechtsverordnung kaum stop-
pen. Nur wenn fünf Mitglieder des aus je drei Ver-
tretern der Spitzenorganisationen der Arbeitneh-
mer bestehenden Ausschusses gegen den An-
trag stimmen, kann eine Rechtsverordnung ver-
hindert werden. Stimmen vier der Mitglieder ge-
gen den Antrag, kann die Rechtsverordnung 
trotzdem noch von der Bundesregierung erlassen 
werden. Die Beteiligung des Tarifausschusses 
hat nur eine Alibi-Funktion, mit der das unter 
Ausschluss der Sozialpartner stattfindende staat-
liche Verordnungsverfahren verdeckt werden soll. 
 
Für den Fall, dass der Tarifausschuss dem An-
trag auf Allgemeinverbindlicherklärung zustimmt, 
bedarf es auch keiner Verordnung mehr, sondern 
dann kann unmittelbar die Allgemeinverbindlich-
erklärung nach § 5 TVG erfolgen. Diese stellt 
zugleich im Hinblick auf die Verhältnismäßigkeit 
den gegenüber der Rechtsverordnung geringeren 
Eingriff dar. 
 

7. Ausweitung AEntG widerspricht AÜG 
 
Mit jeder Ausweitung des AEntG wird die im Ar-
beitnehmerüberlassungsgesetz (AÜG) bestehen-
de Öffnung für Tarifverträge der Zeitarbeit immer 
weiter ausgeschaltet. Beim Einsatz in Branchen 
des AEntG müssen die dort nach diesem Gesetz 
geltenden Bedingungen auch den Zeitarbeitneh-
mern gewährt werden.  
 
Dies widerspricht der gesetzlichen Regelung des 
AÜG. Zeitarbeitsunternehmen in Deutschland 
sind vollwertige Arbeitgeber und vergüten die 
Zeitarbeitskräfte auch in überlassungsfreien Zei-
ten in vollem Umfang. Vor diesem Hintergrund 
war die Möglichkeit geschaffen worden, durch 
Zeitarbeitstarifverträge vom Gleichbehandlungs-
grundsatz abzuweichen. Die Abschaffung über 
den Umweg des AEntG würde den Einsatz von 
Zeitarbeit erheblich verteuern und entsprechend 
unattraktiv machen. Unternehmen würde die 
notwendige Flexibilität und Arbeitnehmern die 
Chance auf Einstieg in Arbeit genommen.  
 
Mit der Verabschiedung der Zeitarbeitsrichtlinie 
auf europäischer Ebene und dem dort veranker-
ten Recht, durch Tarifverträge vom Gleichbe-
handlungsgrundsatz abzuweichen, ist die Zeitar-
beit als eigenständige Branche anerkannt. Dies 
spricht ebenfalls gegen die Einschränkung von 
Flexibilitätsspielräumen durch das AEntG.  
 
 
8. Haftungsrisiken steigen 
 
Die Aufnahme immer weiterer Branchen in das 
AEntG führt zu einer immensen Ausweitung der 
bestehenden Regelung zur Generalunterneh-
merhaftung und schafft für Unternehmen als Auf-
traggeber unüberschaubare Risiken. Unterneh-
men beauftragen im Rahmen eigener Aufträge 
regelmäßig eine Vielzahl von Auftragnehmern 
unterschiedlichster Tarifbereiche mit Werk- oder 
Dienstleistungen. Für die sich aus diesen in der 
Regel nicht bekannten Tarifbedingungen erge-
benden Verpflichtungen einstehen zu müssen, ist 
unverhältnismäßig und praxisfremd.  
 
Jenseits der grundsätzlichen Bedenken gegen 
die Generalunternehmerhaftung muss zumindest 
entsprechend der Rechtsprechung des Bundes-
arbeitsgerichts klargestellt werden, dass nur sol-
che Unternehmer haften, die sich zur Durchfüh-
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rung eines ihnen erteilten Auftrags eines Nachun-
ternehmers bedienen (zuletzt BAG vom 
28.03.2007 - 10 AZR 76/06). Insoweit ist die Ge-
setzesbegründung missverständlich. 
 
 
III. Zu den Branchen  
 
Die Koalition hatte den Branchen die Möglichkeit 
eingeräumt, bis zum 31. März 2008 Interesse an 
der Aufnahme in das Entsendegesetz anzumel-
den. Zu diesem Termin lagen aus insgesamt acht 
Branchen entsprechende Anträge vor, von denen 
nunmehr sechs Branchen in das Entsendegesetz 
aufgenommen werden sollen.  
 
Es ist zu begrüßen, dass auf eine Aufnahme der 
Zeitarbeit in das Entsendegesetz verzichtet wird. 
Hinsichtlich der geplanten Aufnahme der sechs 
Branchen bestehen zum Teil erhebliche Beden-
ken.  
 
Eine willkürliche Definition wird für die Weiterbil-
dungsbranche vorgeschlagen. Der vorgelegte 
Mindestlohntarifvertrag umfasst nur einen kleinen 
Teil der Weiterbildungsbranche und gilt für weni-
ger als 20 gewerkschaftliche Unternehmen, die 
mit ver.di ein In-sich-Geschäft gemacht haben. 
Es gibt aber tausende Weiterbildungsunterneh-
men, so dass die Tarifbindung weit unter 50 Pro-
zent liegt.  
 
Bei den Wäschereien weicht die vorgeschlagene 
Branchendefinition vom Aufnahmeantrag und 
vom Geltungsbereich des Mindestlohntarifvertra-
ges ab. So sieht der Tarifvertrag eine Begren-
zung auf die Unternehmen vor, deren Umsatzan-
teil an gewerblichen Kunden größer als 80 Pro-
zent ist. Demgegenüber stellt der Gesetzentwurf 
mit „überwiegend“ zur Abgrenzung auf die Ar-
beitszeit ab. 
 
Beim Wach- und Sicherheitsgewerbe weicht die 
geplante Aufnahme ebenfalls vom Mindestlohnta-
rifvertrag ab, weil dieser z. B. nicht für Sicher-
heitsdienstleistungen bei Geldtransporten und in 
anderen Bereichen gilt. Es kommt damit zu einer 
pauschalen Aufnahme dieser Branchenteile in 
das Entsendegesetz ohne vorherige Kenntnis ei-
nes Mindestlohntarifvertrages. Damit soll gegen 
das bereits laufende AVE-Verfahren für Siche-
rungsposten an Gleisanlagen, bei dem die gem. 
§ 5 TVG notwendigen 50 Prozent strittig sind, im 

Wege der Rechtsverordnung durchgeführt wer-
den können.  
 
Die Abfallwirtschaft soll einschließlich „Straßen-
reinigung und Winterdienst“ aufgenommen wer-
den, weil vor allem die kommunalen Unterneh-
men den Wettbewerb auf diesem Gebiet ein-
schränken wollen. Zugleich gibt es Überschnei-
dungen zum Gebäudereinigerhandwerk und da-
mit zu einer Branche des Entsendegesetzes, in 
der bereits ein allgemeinverbindlicher Mindest-
lohntarifvertrag gilt. 
 
Ordnungspolitisch verfehlt ist auch die Aufnahme 
der Bergbauspezialarbeiten auf Steinkohleberg-
werken, auch wenn die Betroffenheit letztlich ge-
ring ist.   
 
Bei der Pflege ist der problematische Weg einer 
„low-pay-commission“ entschieden abzulehnen. 
Ein solches Instrument ist unserer Rechtsord-
nung fremd und steht im Widerspruch zur Tarif-
autonomie.  


